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ausschuss, zu erwägen, in seinem Bericht an die Versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten
Tagung über den Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter
Ausschuss) Maßnahmen für die Operationalisierung und die Umsetzung von Aspekten aus die-
sen Abschnitten zu empfehlen;

9. beschließt, dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe während der vierundsechzigsten Tagung
weiter Optionen für eine zeitsparendere, effizientere und sicherere Stimmabgabe prüfen wird,
unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, die Glaubhaftigkeit, Verlässlichkeit und Ver-
traulichkeit des Stimmabgabeverfahrens sicherzustellen.

RESOLUTION 63/310

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 14. September 2009, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/63/L.101 und Add.1, eingebracht von: Algerien (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Aus-
tralien, Barbados, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Japan,
Kanada, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

63/310. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen
Union

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisationen52,

unter Hinweis auf die Bestimmungen in Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen
sowie auf ihre Resolutionen 55/218 vom 21. Dezember 2000, 56/48 vom 7. Dezember 2001,
57/48 vom 21. November 2002, 59/213 vom 20. Dezember 2004 und 61/296 vom 17. Septem-
ber 2007,

sowie unter Hinweis auf die Grundsätze, die in der 2000 in Lomé verabschiedeten Grün-
dungsakte der Afrikanischen Union53 niedergelegt sind,

ferner unter Hinweis auf die Beschlüsse und Erklärungen, die von der Versammlung der
Afrikanischen Union auf allen ihren ordentlichen und außerordentlichen Tagungen verabschie-
det wurden,

es begrüßend, dass mit der am 16. November 2006 in Addis Abeba vom Generalsekretär
und von dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union unterzeichneten Erklä-
rung über die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrika-
nischen Union54 der Rahmen für das Zehnjahresprogramm zum Aufbau von Kapazitäten für die
Afrikanische Union verabschiedet wurde, in dem die Kernbereiche der Zusammenarbeit zwi-
schen der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen hervorgehoben werden,

in Anerkennung des auf der achtundsechzigsten Sitzung des Friedens- und Sicherheitsrats
der Afrikanischen Union am 14. Dezember 2006 gefassten Beschlusses zur Schaffung eines
Mechanismus für die Koordinierung und Konsultation zwischen dem Friedens- und Sicher-
heitsrat der Afrikanischen Union und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, unter Begrü-
ßung der Vereinbarung vom Juni 2007, mindestens einmal im Jahr gemeinsame Sitzungen ab-
zuhalten55, und Kenntnis nehmend von dem im Juli 2009 in Addis Abeba abgehaltenen dritten
Konsultativtreffen,

unter Hinweis auf den auf der vierten ordentlichen Tagung der Versammlung der Afrika-
nischen Union verabschiedeten Pakt der Afrikanischen Union über Nichtangriff und gemeinsa-
me Verteidigung, der als Instrument zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten der Afrikanischen Union auf dem Gebiet der Verteidigung und der Sicherheit dient und

52 A/63/228-S/2008/531 und Corr.1.
53 United Nations, Treaty Series, Vol. 2158, Nr. 37733.
54 A/61/630, Anlage.
55 Siehe S/2007/386, Anlage.
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der insbesondere zu der Arbeit des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union und
dessen Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen beitragen kann,

unter Begrüßung der Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 19. November
2004 über die institutionellen Beziehungen zur Afrikanischen Union56, vom 28. März 2007
über die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen, ins-
besondere der Afrikanischen Union, bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit57 und vom 18. März 2009 über Frieden und Sicherheit in Afrika58 sowie der Resolu-
tion 1809 (2008) des Sicherheitsrats vom 16. April 2008, bei gleichzeitiger Berücksichtigung
der Rolle der Generalversammlung,

sowie unter Begrüßung der Anstrengungen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen
den Friedens- und Sicherheitsstrukturen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union
in den Bereichen Konfliktprävention und -beilegung, Krisenmanagement, Friedenssicherung
und Friedenskonsolidierung nach Konflikten in Afrika, namentlich der Anstrengungen zur Um-
setzung des Rahmens der Afrikanischen Union für Wiederaufbau und Entwicklung nach Kon-
flikten,

in Anerkennung des wichtigen Beitrags der Afrikanischen Union zur Verhütung und Be-
kämpfung des Terrorismus und Kenntnis nehmend von der entscheidenden Bedeutung der in-
ternationalen Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Afrikanischen Union, den zu-
ständigen Organen der Vereinten Nationen und der umfassenderen internationalen Gemein-
schaft im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus,

anerkennend, dass die strategische Beziehung zwischen den Vereinten Nationen und der
Afrikanischen Union als Grundlage einer wirksameren Partnerschaft gestärkt werden muss, in
der die Grundsätze der gegenseitigen Achtung bei der Behandlung von Fragen von beiderseiti-
gem Interesse zum Ausdruck kommen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Afrikanische Union und die Vereinten Na-
tionen zusammen mit anderen internationalen Partnern unternehmen, um die von Regionalor-
ganisationen, insbesondere der Afrikanischen Union, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta
durchgeführten Friedenssicherungsmissionen in Bezug auf die Erstfinanzierung, die Ausrüs-
ung, die Logistik und den langfristigen Kapazitätsaufbau gemäß Resolution 1809 (2008) des
Sicherheitsrats wirksam zu unterstützen,

eingedenk der Erklärung der Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas59 und der verschiedenen seit 2002 verabschiedeten einschlägigen Resolutio-
nen60,

anerkennend, dass es unbedingt notwendig ist, Afrika in die Weltwirtschaft zu integrieren
und die globale Partnerschaft zur Deckung der besonderen Entwicklungsbedürfnisse Afrikas,
insbesondere der Beseitigung der Armut, zu stärken, und in dieser Hinsicht die politische Er-
klärung begrüßend, die am 22. September 2008 anlässlich der Tagung auf hoher Ebene zum
Thema „Entwicklungsbedürfnisse Afrikas: Erfüllungsstand der verschiedenen Verpflichtun-
gen, bestehende Herausforderungen und der künftige Weg“61 angenommen wurde, und aner-
kennend, wie wichtig ihre Umsetzung und die diesbezüglichen Verantwortlichkeiten der Mit-
gliedstaaten der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen sowie die Umsetzung der
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas62 sind,

betonend, wie notwendig eine Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Afrikanischen Union bei der Bekämpfung der illegalen Ausbeutung natürli-
cher Ressourcen in Afrika ist,

56 S/PRST/2004/44; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1. August 2004 - 31. Juli 2005.
57 S/PRST/2007/7; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1. August 2006 - 31. Juli 2007.
58 S/PRST/2009/3; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1. August 2008 - 31. Juli 2009.
59 Siehe Resolution 57/2.
60 Resolutionen 57/7, 58/233, 59/254, 60/222 und 61/229.
61 Siehe Resolution 63/1.
62 A/57/304, Anlage.
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betonend, wie wichtig die wirksame, koordinierte und integrierte Umsetzung der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen63, der Entwicklungsagenda von Doha64, des Konsen-
ses von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung65, der Erklä-
rung von Doha über Entwicklungsfinanzierung66, des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)67 und des Ergebnisses des
Weltgipfels 200568 ist,

sowie betonend, wie wichtig der Weltgipfel für soziale Entwicklung 1995, auf dem die
Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung69 angenommen wurde, und die Vierte Welt-
frauenkonferenz 1995 waren, und alle Mitgliedstaaten nachdrücklich darauf hinweisend, wie
wichtig die vollständige und wirksame Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing70, des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Ent-
wicklung71 und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung72 ist,

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Afrikanischen Union über die Verhütung und
Bekämpfung der Korruption und das Protokoll zu der Afrikanischen Charta der Menschenrech-
te und Rechte der Völker über die Rechte der Frauen in Afrika, die am 11. Juli 2003 in Maputo
angenommen wurden,

sich erneut verpflichtend, die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe zu verbessern, unter
Einschluss der Grundprinzipien der Eigenverantwortung, der Partnerausrichtung, der Harmoni-
sierung, des ergebnisorientierten Managements und der gegenseitigen Rechenschaftspflicht,
und mit der Forderung nach einem kontinuierlichen Dialog zur Verbesserung der Wirksamkeit
der Hilfe, namentlich die vollständige Durchführung des Aktionsprogramms von Accra73 durch
die Länder und die Organisationen, die sich darauf verpflichten,

in Anerkennung des Beitrags, den das Verbindungsbüro der Vereinten Nationen in Addis
Abeba zur Stärkung der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Afrikanischen Union leistet, sowie der Notwendigkeit, das Büro angesichts der Aus-
weitung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union
durch Konsolidierung leistungsfähiger zu machen,

in der Überzeugung, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Afrikanischen Union zur Förderung der Grundsätze der Charta der Vereinten Na-
tionen und der Gründungsakte der Afrikanischen Union sowie zur Entwicklung Afrikas beitra-
gen wird,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs52, fordert
die Umsetzung der Erklärung über die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Afrikanischen Union: Rahmen für das Zehnjahresprogramm zum Aufbau von

63 Siehe Resolution 55/2.
64 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
65 Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18–22 March
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfügbar
unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
66 Resolution 63/239, Anlage.
67 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 Septem-
ber 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, Anlage.
In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
68 Siehe Resolution 60/1.
69 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.8), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum2.htm.
70 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
71 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United
Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
72 Resolutionen S-23/2, Anlage, und S-23/3, Anlage.
73 A/63/539, Anlage.
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Kapazitäten für die Afrikanische Union54 und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär,
auch künftig gemäß den bestehenden Verfahren der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen
zum Ausbau der Kapazitäten des Sekretariats der Vereinten Nationen und zur Durchführung
seines Mandats im Hinblick auf die Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas zu ergreifen;

2. erinnert an die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats bei der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit und ersucht das System der Vereinten Nationen, der
Afrikanischen Union nach Bedarf bei der Stärkung der institutionellen und operativen Kapazi-
täten ihres Friedens- und Sicherheitsrats und erforderlichenfalls bei der Abstimmung mit ande-
ren internationalen Partnern verstärkt Hilfe zu gewähren;

3. betont, dass die laufenden Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit und Ef-
fizienz der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen  Union
weitergeführt werden müssen, und empfiehlt, die Feldpräsenz des Sekretariats der Vereinten
Nationen am Amtssitz der Afrikanischen Union stetig zu verbessern, angesichts der Notwen-
digkeit einer angemessenen Vertretung im Verbindungsbüro der Vereinten Nationen in Addis
Abeba, die der zunehmenden politischen Integration der Afrikanischen  Union sowie den Ver-
antwortlichkeiten für die Umsetzung aller Aspekte des Zehnjahresprogramms zum Aufbau von
Kapazitäten, für die Koordinierung des Systems der Vereinten Nationen bei bestehenden und
neuen Bereichen der Zusammenarbeit in Fragen des Friedens und der Sicherheit sowie in poli-
tischen und humanitären Angelegenheiten Rechnung trägt, um die strategische und operative
Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union und ihren Subre-
gionen zu stärken;

4. erkennt an, dass Regionalorganisationen, die im Rahmen eines Mandats der Verein-
ten Nationen Friedenssicherungsmaßnahmen durchführen, eine berechenbarere, nachhaltigere
und flexiblere Finanzierung erhalten müssen, und sieht dem vom Generalsekretär gemäß der
Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 18. März 200958 vorzulegenden Bericht mit
Interesse entgegen;

5. betont, wie dringend es geboten ist, dass die Vereinten Nationen und die Afrikani-
sche Union im Rahmen der von den beiden Organisationen verabschiedeten einschlägigen Er-
klärungen und Resolutionen eng zusammenarbeiten und konkrete Programme zur Bewältigung
der durch den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen, leichten Waffen und Antipersonenminen
aufgeworfenen Probleme ausarbeiten;

6. fordert das System der Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und die interna-
tionale Gemeinschaft auf, bei dem weltweiten Kampf gegen den Terrorismus verstärkt zusam-
menzuarbeiten, indem sie die einschlägigen internationalen und regionalen Verträge und Pro-
tokolle, insbesondere den am 14. September 2002 in Algier verabschiedeten Afrikanischen Ak-
tionsplan, durchführen und die Tätigkeit des im Oktober 2004 in Algier eröffneten Afrikani-
schen Studien- und Forschungszentrums für Terrorismus unterstützen;

7. fordert das System der Vereinten Nationen auf, in Zusammenarbeit mit der Afrika-
nischen Union und im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen der Ver-
einten Nationen und der Afrikanischen Union verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung der
illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen, insbesondere in Konfliktgebieten, zu unterneh-
men;

8. fordert das System der Vereinten Nationen außerdem auf, die Afrikanische  Union
und ihre Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen um die Erfüllung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu unterstützen;

9. unterstreicht die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union gemäß dem Ab-
kommen über die Zusammenarbeit74 sowie anderen einschlägigen Vereinbarungen zwischen
den beiden Organisationen, insbesondere bei der Umsetzung der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen63 und dem Ergebnis des Weltgipfels 200568 enthaltenen Verpflichtun-
gen und im Hinblick auf die Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-

74 United Nations, Treaty Series, Vol. 1580, Nr. 1044.
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schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, auf nationaler, subregionaler und regionaler
Ebene;

10. befürwortet die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Afrikanischen Union,
unter Hinweis auf ihren Rahmen für Wiederaufbau und Entwicklung nach Konflikten, und der
Kommission für Friedenskonsolidierung im Hinblick auf eine verstärkte internationale Unter-
stützung der afrikanischen Länder, die auf der Tagesordnung der Kommission stehen, und er-
klärt erneut, dass die Koordinierung und die Konsultationen zwischen der Kommission und der
Afrikanischen Union bezüglich der Hilfe für Länder, die einen Konflikt überwunden haben,
verstärkt werden müssen;

11. bittet den Generalsekretär, alle in Betracht kommenden Organisationen, Fonds und
Programme der Vereinten Nationen zu ersuchen, sich verstärkt um die Unterstützung der Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union zu bemühen, namentlich auch durch die Durchfüh-
rung der Protokolle zu der Gründungsakte der Afrikanischen Union53 und des Vertrags zur
Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft75, und bei der Abstimmung der Pro-
gramme der Afrikanischen Union mit den Programmen der afrikanischen regionalen Wirt-
schaftsgemeinschaften behilflich zu sein, um die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Integration zu fördern;

12. legt den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union nahe, unter anderem über
das Büro der Vereinten Nationen für Partnerschaften und den Globalen Pakt gemeinsame In-
itiativen für Partnerschaften in Afrika zu verfolgen;

13. ermutigt das System der Vereinten Nationen, die Anstrengungen der Afrikanischen
Union wirksam zu unterstützen, indem es der internationalen Gemeinschaft dringend nahelegt,
sich um einen erfolgreichen und raschen Abschluss der Handelsverhandlungen der Doha-Run-
de zu bemühen, namentlich der Verhandlungen mit dem Ziel wesentlicher Verbesserungen in
Bereichen wie den handelsbezogenen Maßnahmen, einschließlich des Marktzugangs und der
regionalen Wirtschaftsintegration, um ein nachhaltiges Wachstum in Afrika zu fördern;

14. bittet das System der Vereinten Nationen, die afrikanischen Länder in ihren Bemü-
hungen um die Umsetzung des Durchführungsplans von Johannesburg67 verstärkt zu unterstüt-
zen;

15. bestärkt die Vereinten Nationen darin, besondere Maßnahmen zu ergreifen, um die
Herausforderungen der Armutsbekämpfung über die Fonds, Programme und Organisationen
der Vereinten Nationen anzugehen, und weist darauf hin, wie wichtig es ist, sich unter anderem
mit Schuldenerlass, umfangreicherer öffentlicher Entwicklungshilfe, der Erhöhung der auslän-
dischen Direktinvestitionen und freiwilligem Technologietransfer, dem Welternährungspro-
gramm, der Agrarpartnerschaft zur Bekämpfung des Hungers, Initiativen zur Förderung der all-
gemeinen Grundschulbildung, Programmen zur Gleichstellung der Geschlechter, Programmen
zur Verbesserung der Gesundheit von Müttern und mit HIV/Aids-Aufklärung zu befassen;

16. fordert das System der Vereinten Nationen auf, die Umsetzung des Aktionsplans in
dem am 10. Mai 2002 auf der siebenundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
über Kinder verabschiedeten Dokument „Eine kindergerechte Welt“76 zu beschleunigen und
der Afrikanischen Union und ihren Mitgliedstaaten gegebenenfalls entsprechende Unterstüt-
zung zu gewähren, begrüßt die Anstrengungen, die die Afrikanische Union fortlaufend unter-
nimmt, um den Schutz der Rechte der Kinder zu gewährleisten, und weist in dieser Hinsicht
darauf hin, dass der Aufruf zu beschleunigtem Handeln bei der Durchführung des Aktionsplans
für ein kindergerechtes Afrika (2008-2012)77 beschlossen wurde;

17. fordert das System der Vereinten Nationen und die Afrikanische Union auf, im Rah-
men der Durchführung der von den beiden Organisationen verabschiedeten regionalen und in-
ternationalen Verträge, Resolutionen und Aktionspläne eine kohärente und wirksame Strategie
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Afrika auszuarbeiten, namentlich durch
gemeinsame Programme und Aktivitäten;

75 A/46/651, Anlage.
76 Resolution S-27/2, Anlage.
77 A/62/653, Anlage.
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18. fordert das System der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, Afrika bei der Ver-
wirklichung der Erklärung über HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und andere damit zusammen-
hängende Infektionskrankheiten, die auf dem im April 2001 in Abuja abgehaltenen außeror-
dentlichen Gipfeltreffen der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit abgegeben wurde78, und der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids79

verstärkt zu unterstützen, um der Ausbreitung dieser Krankheiten Einhalt zu gebieten, unter an-
derem durch einen soliden Kapazitätsaufbau im Bereich der Humanressourcen;

19. fordert das System der Vereinten Nationen außerdem nachdrücklich auf, die Reso-
lutionen der Generalversammlung 58/149 vom 22. Dezember 2003 und 63/149 vom 18. De-
zember 2008 über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika weiter durchzu-
führen und die afrikanischen Länder bei ihren Anstrengungen, die Flüchtlingsprobleme in na-
tionale und regionale Entwicklungspläne einzubeziehen, wirksam zu unterstützen;

20. ersucht das System der Vereinten Nationen, mit der Afrikanischen Union und ihren
Mitgliedstaaten bei der Durchführung geeigneter Politiken zur Förderung einer Kultur der De-
mokratie, der guten Regierungsführung, der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaat-
lichkeit sowie bei der Stärkung demokratischer Institutionen zusammenzuarbeiten;

21. fordert den Generalsekretär und die internationale Gemeinschaft auf, die Verpflich-
tungen zu erfüllen, die sie auf dem am 25. September 2008 in New York abgehaltenen Treffen
auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele eingingen;

22. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die die Afrikanische Union laufend un-
ternimmt, um die Gleichstellung der Geschlechter, die Ermächtigung der Frauen und die sozia-
le Entwicklung zu fördern, und erinnert in dieser Hinsicht an die Ausrufung der Afrikanischen
Frauendekade durch die Versammlung der Afrikanischen Union im Februar 200980 und an die
Geschlechterpolitik der Afrikanischen Union81, den Sozialpolitischen Rahmen für Afrika82 und
die Windhuk-Erklärung über soziale Entwicklung82, die im Januar 2009 vom Exekutivrat der
Afrikanischen Union verabschiedet wurden;

23. erinnert an ihre Resolution 63/250 vom 24. Dezember 2008 über Personalmanage-
ment und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, das System der Vereinten Nationen
dazu anzuhalten, im Rahmen der bestehenden Vorschriften und Regeln darauf hinzuwirken,
dass an den jeweiligen Amtssitzen seiner Organisationen und in ihren regionalen Einsatzgebie-
ten afrikanische Männer und Frauen in herausgehobenen und führenden Positionen wirksam
und ausgewogen vertreten sind;

24. fordert den Generalsekretär und den Vorsitzenden der Kommission der Afrikani-
schen Union auf, gemeinsam alle zwei Jahre die bei der Zusammenarbeit der beiden Organisa-
tionen erzielten Fortschritte zu überprüfen, und ersucht den Generalsekretär, die Ergebnisse der
Überprüfung in seinen nächsten Bericht aufzunehmen;

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten
Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/311

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 14. September 2009, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/63/L.103, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

63/311. Systemweite Kohärenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200583,

78 Organization of African Unity, Dokument OAU/SPS/ABUJA/3.
79 Resolution S-26/2, Anlage.
80 Siehe A/63/848, Anlage II, Beschluss Assembly/AU/Dec.229 (XII).
81 Ebd., Anlage I, Beschluss EX.CL/Dec.487 (XIV).
82 Ebd., Beschluss EX.CL/Dec.473 (XIV).
83 Siehe Resolution 60/1.




